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Naturschutz

Verordnung

zur Änderung der Verordnung über das

„Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald“

vom 17. Januar 2006

Aufgrund von Art. 11 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 10 und Art. 45 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes  -BayNatSchG- (BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.07.2005 (GVBl S. 274), erlässt der Bezirk Niederbayern folgende Verordnung:

§ 1

   Das mit Verordnung des Bezirks Niederbayern vom 21.11.2000 (RABl S.153) festgesetzte „Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald“, zuletzt geändert durch Verordnung vom 24.10.2005 (RABl S. 152), wird auf den Landkreis Freyung-Grafenau erweitert. Das Erweiterungsgebiet ist in einer Karte M = 1 : 100.000, die als Anlage Bestandteil dieser Verordnung ist, orientierend dargestellt. 

   (1) Die genauen Grenzen des Erweiterungsgebietes sind in einer Karte M = 1 : 25.000 eingetragen. Diese Karten, auf die Bezug genommen wird, sind bei der Regierung von Niederbayern als höherer Naturschutzbehörde niedergelegt. Maßgebend für den Grenzverlauf ist der Eintrag in diesen Karten mit der Innenkante des Begrenzungsstrichs. Weitere Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei den Landratsämtern Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen und Straubing-Bogen sowie bei der kreisfreien Stadt Straubing als untere Naturschutzbehörden.

   (2)   Die Verordnung über das „Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald“ wird deshalb wie folgt geändert: 

1.   In § 1 werden 

      a) in Satz 1 nach dem Wort „Deggendorf“ die Worte 

          „Freyung-Grafenau“, 

      b) in Satz 2 an Stelle der Zahl „155.400“ die Zahl 

          „233.000“

      eingesetzt. 

 2.   § 2 Abs. 1 und 2 werden wie folgt neu gefasst:

§ 2 

Schutzgebietsgrenzen 

   (1)    Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sind in einer Karte M = 1 : 100.000, die als Anlage 

Zur Verordnung über den „Naturpark Bayerischer Wald“ mit der bisherigen Bezeichnung „Schutzzone“ veröffentlicht wurde und weiter gilt, und in den Karten M = 1 : 100.000 zu den Änderungen des Landschaftsschutzgebietes 

a) in der Stadt Regen vom 21.11.2000

b) in der Gemeinde Bischofsmais vom 02.03.2001

c) in der Stadt Deggendorf vom 02.03.2001

d) in den Gemeinden Schaufling und Bischofsmais vom 22.07.2003

e) in der Gemeinde Prackenbach vom 04.02.2005

f) in der Gemeinde Wiesenfelden vom 14.06.2005

g) in der Gemeinde Neukirchen vom 14.06.2005

h) in der Gemeinde Sankt Englmar vom 14.10.2005

i) im Landkreis Freyung-Grafenau vom 17.01.2006

grob dargestellt. 

   (2)   Die genauen Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sind in einer Karte M = 1 : 25.000 zur Verordnung über den „Naturpark Bayerischer Wald“ mit der bisherigen Bezeichnung „Schutzzone“, die weiter gilt, und den Karten M = 1 : 25.000 zu den Änderungen des Landschaftsschutzgebietes 

a) in der Stadt Regen vom 21.11.2000

b) in der Gemeinde Bischofsmais vom 02.03.2001

c) in der Stadt Deggendorf vom 02.03.2001

d) in den Gemeinden Schaufling und Bischofsmais vom 22.07.2003

e) in der Gemeinde Prackenbach vom 04.02.2005

f) in der Gemeinde Wiesenfelden vom 14.06.2005

g) in der Gemeinde Neukirchen vom 14.06.2005

h) in der Gemeinde Sankt Englmar vom 14.10.2005

i) im Landkreis Freyung-Grafenau vom 17.01.2006

eingetragen. Diese Karten auf die Bezug genommen wird, sind bei der Regierung von Niederbayern als höherer Naturschutzbehörde niedergelegt. Maßgebend für den Grenzverlauf ist der Eintrag in diesen Karten mit der Innenkante des Begrenzungsstriches. Weitere Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei den Landratsämtern Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen und Straubing-Bogen sowie bei der kreisfreien Stadt Straubing als untere Naturschutzbehörden.

3.   In § 4 wird 

      a) in Satz 1 nach dem Wort „Grünbeständen“ die Worte „und gesetzlich geschützten  Biotopen  

          nach Art. 13 d BayNatSchG“ eingesetzt und das Wort  „und“ nach dem  Wort  „Landschafts-

          bestandteilen“ gestrichen. 

      b) folgender neuer Satz 2 eingefügt: Die Landschaftsschutzgebietsverordungen  des Landkreises  

          Freyung-Grafenau bleiben ebenfalls unberührt. 

      c) der bisherige Satz 2 zu Satz 3. 

4.   In § 7 Nr. 6 werden an Stelle der Worte „Deutschen Bundespost“ die Worte „Deutschen Post AG“

      und an Stelle der Worte „Deutschen Bundesbahn“ die Worte „Deutsche Bahn AG“ eingesetzt. 

5.    In § 10 wird Absatz 2 gestrichen. 

§ 3 

In-Kraft-Treten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. März 2006 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Bezirks Niederbayern über den Schutz von  Landschafts-

teilen im Bayerischen Wald in den Landkreisen Kötzting, Viechtach, Regen, Grafenau, und Wolfstein (Großräumiges Landschaftsschutzgebiet „Innerer Bayerischer Wald“) vom 27. November 1967  (RABl 1968 S. 31) im Landkreis Freyung-Grafenau außer Kraft. 

(3) Die Verordnung über das „Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald“ wird unter Bereinigung des Wortlauts neu bekannt gemacht. 

Landshut, 17. Januar 2006

BEZIRK NIEDERBAYERN

Manfred Hölzlein

Bezirkstagspräsident

